
 

 
 
 

Gutachten: 2001-205 
 

Datum:  22.10.2001 

 
(Muster-)G U T A C H T E N 
 
über den Verkehrswert (i.S.d. § 194 Baugesetzbuch)für folgende Grundstücke 
 
Flurstücke 101, 102 und 103, 16000 Birkenwerder 
 

 
 
Verkehrswert zum Stichtag 25.12.1993: 

 
17.000,00 DM 
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ANMERKUNG:  
DIE ANLAGEN WURDEN AUS GRÜNDEN DES DATENSCHUTZES DI ESEM MUSTERGUT-
ACHTEN NICHT BEIGELEGT! 

 
DIE ANLAGEN BESTEHEN IM WESENTLICHEN AUS AMTLICHEN STELLUNGNAHMEN 
ZU RECHTLICHEN FRAGEN (NATURSCHUTZ ETC.). 
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1 Vorbemerkungen 
 
 
Auftraggeber: Herr Fiktiv, Nirgendwostr. 1, 10000 Berlin 

Auftragsdatum:  9.8.2001 

Eigentümer: lt. vorliegendem Grundbuchauszug: Herr Fiktiv 
 

Grund der Gutachtenerstellung: Verkehrswertermittlung zum Zwecke des Verkaufs. 
 

Gutachtenumfang: 
 

Dieses Gutachten hat 8 Seiten. 
 

Wertermittlungsstichtag: 
 

25.12.1993 

Tag der Ortsbesichtigung: 24.8.2001 
 

Teilnehmer am Ortstermin: ein sachverständiger Mitarbeiter des Sachverständigen und der unter-
zeichnende Sachverständige selbst 
 

Gutachtenerstellung unter  
Mitwirkung von: 
 

Das Gutachten wurde unter meiner Leitung und vollständigen Verantwor-
tung erstellt 
 

Besonderheiten: Es war mit Hilfe der Katasterkarte möglich, die ungefähre Lage 
der Flurstücke zu bestimmen. Ob die angegebenen Lagen im 
Einzelnen den Flurstücken entsprechen, kann nicht gesagt wer-
den, da keine Grenzmarkierungen gefunden wurden. Durch die 
Größe des Grundstückes war es nicht möglich, eine vollständige 
Besichtigung vorzunehmen. Daher kann keine Aussage zu even-
tuellen Altlasten getroffen werden. 
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2 Grundstücks- und Gebäudebeschreibung 

2.1 Lage1 
Ort und Einwohnerzahl: 
 

Birkenwerder 
 

innerörtliche Lage: 
 

das Grundstück befindet sich am Ortsrand der Gemeinde 
 

 

2.2 Grundstück 
 

lfd. Nr. 1 Flur 1 Flurstück 101 Größe laut Liegenschaftsbuch 1.769 m² 
lfd. Nr. 2 Flur 1  Flurstück 102 Größe laut Liegenschaftsbuch 2.844 m² 
lfd. Nr. 3  Flur 1  Flurstück 103  Größe laut Liegenschaftsbuch 164.130 m² 

 

2.3 Rechtliche Gegebenheiten (wertbeeinflussende Rechte und Belastungen) 

2.3.1 Privatrechtliche Situation 
Grundbuchlich gesicherte  
Belastungen: 
 

Dem Sachverständigen liegt ein Grundbuchauszug vom 25.06.2001 
vor. 
 
Hiernach bestehen in Abteilung II des Grundbuchs von Birkenwer-
der, Blatt 1000 keine Eintragungen.  
 

Bodenordnungsverfahren:2 
 

Die Grundstücke sind zum Wertermittlungsstichtag in kein Boden-
ordnungsverfahren einbezogen. 
 

Nicht eingetragene Rechte und 
Lasten: 
 

Sonstige nicht eingetragene Lasten (z. B. begünstigende) Rechte, 
besondere Pacht- und Mietbindungen sowie Verunreinigungen (z. 
B. Altlasten) sind nach Auskunft der Eigentümer nicht vorhanden. 
 

                                                      
1 Zur Darstellung der Lage siehe Stadtpläne in den Anlagen. 
2 Telefonische Auskunft von Frau Mitarbeiterin, Bauamt der Gemeinde Birkenwerder 
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Beschränkt persönliche  
Dienstbarkeiten: 
 
 
 
 
 

Das Gebiet, in dem sich das Bewertungsobjekt befindet, wird seit 
Jahren als Trinkwasserschutzzone und als Wassergewinnungsgebiet 
genutzt.1 Insofern geht der Sachverständige davon aus, dass § 1 
GBBerG greift. 
Registerverfahrensbeschleunigungsgesetz:  
Artikel 2: Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) 
i.d.F. der Bekanntmachung vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I, 
2182, 2192), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. 
November 2000 (BGBl. I, 1481) 
 
„§ 9 Leitungen und Anlagen für die Versorgung mit Energie und 
Wasser sowie die Beseitigung von Abwasser 

(1) Zum Besitz und Betrieb sowie zur Unterhaltung und Erneu-
erung von Energieanlagen (Anlagen zur Fortleitung von 
Elektrizität, Gas und Fernwärme, einschließlich aller da-
zugehörigen Anlagen, die der Fortleitung unmittelbar die-
nen) auf Leitungstrassen, die am 03. Oktober 1990 in dem 
in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet ge-
nutzt waren, wird zugunsten des Versorgungsunternehmens 
(Energieversorgungsunternehmen im Sinne des Energie-
wirtschaftsgesetzes und Fernwärmeversorgungsunterneh-
men), das die jeweilige Anlage bei Inkrafttreten dieser Vor-
schrift betreibt, am Tage des Inkrafttretens dieser Vor-
schrift eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit an den 
Grundstücken begründet, die von der Energieanlage in An-
spruch genommen werden.“ 

 
Absatz 9 dieses Paragraphen erweitert die Anwendungsmöglichkeit 
per Rechtsverordnung auf Anlagen der öffentlichen Wasserversor-
gung. 
 
 

2.3.2 Öffentlich-rechtliche Situation 
Festsetzungen im  
Flächennutzungsplan: 
 

Der Flächennutzungsplanentwurf weist das Gebiet als 
Landwirtschaftsfläche aus.2 
  

Naturschutzrechtliche Belange: 
 
(siehe schriftliche Stellungnahme der Unteren 
Naturschutzbehörde beim Landkreis Oberhavel 
vom 27.9.2001) 

Das Grundstück befindet sich zum Wertermittlungs-
stichtag im einstweilig gesicherten Landschafts-
schutzgebiet „Sterntaler“. 
Nach § 27 BbgNatSchG sind alle Handlungen verbo-
ten, die den Schutzgegenstand nachteilig verändern, 
so u. a. die Beseitigung von Bäumen, Hecken, Sträu-
chern etc.  
 

Wasserschutzrechtliche Belange: 
 
(siehe schriftliche Stellungnahme der Unteren 
Wasserbehörde beim Landkreis Oberhavel vom 
11.9.2001) 

Die Grundstücke liegen innerhalb der Trinkwasser-
schutzzonen I und II.  
Demnach ist jede Tierhaltung, Ackernutzung, Errich-
tung von Bauwerken und der Umgang mit Wasser-
schadstoffen verboten.  
 

                                                      
1 Schriftliche Auskunft der Unteren Wasserbehörde beim Landkreis Oberhavel vom 11.9.2001 
2 Telefonische Auskunft, Frau Behilflich, Bauamt der Gemeinde Birkenwerder 
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Altlasten:1 Das Grundstück ist im Altlastenkataster verzeichnet. 

Nach Auskunft des Umweltamtes bestehen die Altab-
lagerungen aus festen Siedlungsabfällen und haus-
müllartigen Gewerbeabfällen.  
 
Es wurden vom Sachverständigen keine Altablage-
rungen gefunden. Dies kann jedoch darauf zurückzu-
führen sein, dass eine vollständige Besichtigung des 
Grundstückes aufgrund seiner Größe nicht möglich 
war.  
 

Denkmalschutz: 
 
(siehe schriftliche Stellungnahme der Unteren 
Denkmalbehörde beim Landkreis Oberhavel vom 
12.9.2001) 

Auf dem Grundstück ist das Bodendenkmal Birken-
werder Nr. 1 bekannt. Es ist von alten Siedlungsres-
ten auszugehen.  
Nach § 12 des Gesetztes über den Schutz und die 
Pflege der Denkmale und Bodendenkmale im Land 
Brandenburg (Denkmalschutzgesetz) vom 22. Juli 
1991 muss der Eigentümer des Grundstückes die Kos-
ten für die Pflege und Erhaltung des Denkmales tra-
gen. Da diese Kosten kaum kalkulierbar sind, würde 
ein Erwerber hier sehr vorsichtig an das Grundstück 
herangehen.  

                                                      
1 Telefonische Auskunft, Frau Fleißig, Unteren Bodenschutzbehörde, Landkreis Oberhavel 
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3 Ermittlung des Verkehrswerts  
 
Die Grundstücke sind aufgrund der vielfältigen Nutzungseinschränkungen, die sie belasten, nur als Unland 
im Sinne der WertV einzustufen. Für Unland wird in der steuerlichen Bewertungspraxis ein Wert von rund 
10 bis 20 % des Wertes von landwirtschaftlichen Nutzflächen angesetzt. Da im Landkreis zum Bewer-
tungsstichtag durchschnittlich Preise von rund 1,- DM/m² für landwirtschaftliche Nutzflächen gezahlt 
wurden, schätzt der Sachverständige den Wert (unbelastet durch die beschränkt persönliche Dienstbarkeit) 
mit 0,10 DM/m² ein.  
 
Die Belastung eines Grundstückes mit einer Leitung ist aufgrund der ständigen Rechtssprechung des BGH 
als enteignender Eingriff anzusehen. Der Rechts- oder Substanzverlust bei einem Grundstück, welches mit 
einer Versorgungsleitung belastet ist, stellt sich nach § 903 BGB als Beschränkung der Eigentümerbefug-
nisse dar, die sich nach § 905 BGB auf den Raum über und unter der Oberfläche erstrecken.  
 
Bei einer teilweisen Enteignung, z. B. Dienstbarkeitseintragung, erhält der Rechtsträger einerseits eine 
dinglich gesicherte Mitherrschaft am Eigentum, andererseits erleidet der Grundeigentümer einen Rechts-
verlust. Für diesen enteignenden Eingriff ist in den Enteignungsgesetzen der Länder und den entsprechen-
den Verordnungen festgelegt, dass eine Entschädigung gewährt wird.  
 
Die Entschädigung für die Belastung des Grundstückes muss dem Betrag entsprechen, um den der Ver-
kehrswert des Grundstückes gemindert wird.  
 
Vergleicht man die Verkehrswertminderung durch Eintragungen von Leitungsdienstbarkeiten in den ein-
zelnen Bundesländern, so ist der Entschädigungssatz nicht einheitlich. Im Allgemeinen liegen die Ent-
schädigungen für die betroffenen Flächen bei 10 bis 20 %. Da im Bewertungsfall die Eingriffe durch die 
beschränkt persönliche Dienstbarkeit sehr stark sind, geht der unterzeichnende Sachverständige von einer 
Wertminderung von 20 % auf die betroffene Fläche aus. 
 
Die Größe der Flächen, die durch die beschränkt persönliche Dienstbarkeit der Wasserbetriebe betroffen 
sind, sind durch diese in dem Sachverständigen übergebenen Lageplänen mit  
 
395 m² auf dem Flurstück 101, mit 
29.347 m² auf dem Flurstück 103 und mit  
474 m² auf dem Flurstück 102 
  
angegeben.  
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Somit ergibt sich die Wertminderung mit: 
 
395 m² + 29.347 m² + 474 m² = 30.216 m² x 0,10 DM/m² x 20 % =    604,32 DM. 
         rd. 600,00 DM 
 
 
Da diese entschädigt werden muss, ist sie dem Wert des Grundstückes hinzuzurechnen. Eine Abzinsung 
des Betrages ist bei der Größenordnung, um die es geht, nicht notwendig, da sie eine Scheingenauigkeit 
vortäuscht, die in der Wertermittlung nicht erreicht werden kann.  
 
 
Der Wert des Grundstücks ergibt sich wie folgt: 
 
 
Flurstück 101:    1.769 m² x 0,10 DM/m² =        176,90 DM 
 
Flurstück 102    2.844 m² x 0,10 DM/m² =        184,40 DM 
 
Flurstück 103    164.130 m² x 0,10 DM/m² =   16.413,00 DM 
 
zzgl. zu erwartende Entschädigungsleistung          600,00 DM 
 
 
Summe:         17.374,30 DM 
 
                                                          rund     17.000,00 DM 
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4 Zusammenfassung und Verkehrswert 
 

 

Der Verkehrswert für das Grundstück 101, 102 und 103 in 16000 Birkenwerder wird zum 
Wertermittlungsstichtag 25.12.1993 mit rd. 

17.000,00 DM 
geschätzt. 

 
 
 
Vorstehendes Gutachten habe ich aufgrund eingehender Besichtigung des Objektes und genauer Prüfung 
der Verhältnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Zu den Beteiligten besteht keinerlei persönli-
che und wirtschaftliche Bindung. Am Ergebnis des Gutachtens habe ich kein persönliches Interesse. 
 
Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe 
entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen 
Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 
 
 
Berlin, den 22.10.2001 
 
 

Mirko Otto 
Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) 

 
von der Industrie- und Handelskammer zu Berlin öffent-
lich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die 
Bewertung bebauter und unbebauter Grundstücke 
 
zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(WF-Zert), Schwerpunkt Verkehrs-/Marktwertermittlung 
einschließlich Bewertungen für finanzwirtschaftliche 
Zwecke (Personalzertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 
17024) Zert.-Nr. 0102-004 
 
Immobilien-Sachverständiger (EBS/BIIS) 
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